
 

114. Deutscher Ärztetag  
Kiel, 31.05. - 03.06.2011 

Ärztetags-Drucksache Nr. 

III - 01-16  

 

 

 

Angenommen:  
 

 Abgelehnt:  
 

 Vorstandsüberweisung:  
 

 Entfallen:  
 

 Zurückgezogen:  
 

 Nichtbefassung:  
 

Stimmen Ja: 0  Stimmen Nein: 0  Enthaltungen:0  

 

TOP III  Novellierung einzelner Bestimmungen der (Muster-)Berufsordnung 

(Präambel, §§ 2 II, III, V und VII, 6 bis 8, 12 IV, 15, 16, 18 I, IIa und III, 20 II, 

23c, 26, 27 III, IV, 28 bis einschl. Kapitel D)  

  Betrifft:  Novellierung (Muster-)Berufsordnung § 16  

Änderungsantrag zum Beschlussantrag  

  
Von:  Herrn Dr. Joachim Calles als Delegierter der Bayerischen Landesärztekammer 

 

 

DER DEUTSCHE ÄRZTETAG MÖGE BESCHLIESSEN:  
   

§ 16 wird wie folgt formuliert:  

"Ärztinnen und Ärzte haben Sterbenden unter Wahrung ihrer Würde und unter Achtung 

ihres Willens beizustehen. Es ist ihnen verboten, Patienten auf deren Verlangen zu töten." 

   

 


